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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der Krick Industrie- und Handelswerbung GmbH + Co. KG für das Produkt „kFlex“ 
 
Stand: 07.11.2019 
 
 

1. Geltungsbereich 
 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für den 

Leistungsbestandteil „Google MyBusiness“ des Produkts kFlex. Sollte das Produkt kFlex als 
Produktpaket gemeinsam mit Werbeeinträgen in „Das Telefonbuch“ bzw. „Das 
Örtliche“ beauftragt worden sein, so gelten für diejenigen Leistungsbestandteile des Produktpakets, 
welche die Schaltung dieser Werbeeinträge zum Gegenstand haben, die jeweiligen gesonderten 
AGB für vergütungspflichtige Werbeeinträge. 
 

1.2 Im Folgenden wird die Krick Industrie- und Handelswerbung GmbH + Co. KG als 
„Auftragnehmer“ bezeichnet, der jeweilige Vertragspartner als „Auftraggeber“. Die 
vorliegenden AGB gelten nur für Verträge des Auftragnehmers mit Unternehmern im Sinne des § 
14 Bürgerliches Gesetzbuch, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-
rechtliches Sondervermögen. 

 
1.3 Von diesen AGB abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung, 

sofern sie nicht schriftlich anerkannt wurden.  
 

1.4 Mündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des 
Auftragnehmers. Für Fehler jeder Art aus telefonischer Übermittlung übernimmt der 
Auftragnehmer keine Haftung. 

 
2. Leistungsinhalt, Pflichten des Auftraggebers 

 
2.1 Der Auftragnehmer wird für den Auftraggeber als dessen Bevollmächtigter einen Eintrag 

(nachfolgend „Brancheneintrag“ genannt) in dem von Google betriebenen Branchenverzeichnis 
Google My Business anlegen und diesen während der Vertragslaufzeit verwalten. Der 
Auftragnehmer wird bestimmte, vom Auftraggeber zu Vertragsbeginn bzw. während der 
Vertragslaufzeit gelieferte Standort-Daten seines Unternehmens in dieses Branchenverzeichnis zum 
Zwecke der Veröffentlichung einpflegen. Der Auftragnehmer kann jedoch nicht gewährleisten, 
dass die Standort-Daten von Google sofort, vollständig und korrekt veröffentlicht werden.  
 

2.2 Vor Veröffentlichung der Daten überprüft Google in einem standardisierten Verifizierungsprozess 
(per Post, Email oder telefonisch), ob an der im Brancheneintrag angegebenen Geschäftsadresse 
Kundenkontakt stattfindet. Zu diesem Zweck erhält der Auftraggeber von Google einen 
Verifizierungscode. Der Auftraggeber bevollmächtigt den Auftragnehmer bereits jetzt, diese 
Verifizierung für ihn abzuschließen. Hierzu ist es erforderlich, dass der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer den durch Google mitgeteilten Verifizierungscode mitteilt. Der Auftraggeber wird 
diesen Verifizierungscode ausschließlich zum Zwecke der Verifizierung verwenden und ihn im 
Übrigen vertraulich behandeln. 

 
2.3 Es gelten die „Richtlinien für die Präsentation Ihres Unternehmens auf 

Google“ (https://support.google.com/business/answer/3038177). Google behält sich darin vor, den 
Brancheneintrag zu sperren bzw. die Standort-Daten aus den Suchergebnissen zu entfernen, z.B. 
bei betrügerischen oder illegalen Aktivitäten. 
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2.4 Folgende Informationen werden dem Auftraggeber gemäß den Richtlinien von Google zur 
Verfügung gestellt: 

• Google My Business: Für Ihre Kunden präsent sein 
 https://www.google.com/business/benefits/ 

• Über Google My Business: 
https://support.google.com/business/answer/3038063 

• Unternehmensinformationen bearbeiten: 
https://support.google.com/business/answer/3039617 

• So nutzt Google Unternehmensinformationen: 
https://support.google.com/business/answer/2721884 

• Eine andere Person hat mein Unternehmen bestätigt: 
https://support.google.com/business/answer/4566671 

 
2.5 Prüfpflichten in Bezug auf vom Auftraggeber bereitgestellte Informationen für den Brancheneintrag 

bestehen für den Auftragnehmer nicht. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Bestehens von 
gewerblichen Schutzrechten Dritter an durch den Auftraggeber übermittelten Daten.  

 
2.6 Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer alle zur ordnungsgemäßen Leistungserbringung 

notwendigen Informationen und Daten rechtzeitig mitzuteilen. Der Auftraggeber sichert zu, dass 
er alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen Rechte besitzt. 
 

2.7 Mit Vertragsende wird der Brancheneintrag vom Auftraggeber in einen inhaberlosen Zustand 
überführt, es sei denn, der Auftraggeber fordert den Auftragnehmer vor Vertragsende ausdrücklich 
zur Übertragung der Inhaberschaft auf. 

 
3. Vergütung 

 
3.1 Die vom Auftraggeber zu zahlende Vergütung ergibt sich aus dem jeweiligen Einzelvertrag.  
 
3.2 Aufrechnungsrechte gegen die Vergütungsforderungen des Auftragnehmers stehen dem 

Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom 
Auftragnehmer anerkannt sind.  
 

3.3 Im Falle einer Rücklastschrift berechnen wir eine Kostenpauschale in Höhe von 15,00 Euro. 
 

4. Vertragsbeginn, Laufzeit 
 
4.1 Vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 4.2 ist Vertragsbeginn das Startdatum des 

Verifizierungsprozesses (siehe Ziffer 2.2), welches dem Auftraggeber mitgeteilt wird. Die 
Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Ist eine automatische Verlängerung (Abo) vereinbart, 
verlängert sich die Laufzeit um jeweils weitere 12 Monate, sofern der Vertrag nicht 1 Monat vor 
Ablauf gekündigt wird. 
 

4.2 Bei Beauftragung von kFlex als Produktpaket gemeinsam mit Werbeeinträgen im 
Kommunikationsverzeichnis „Das Telefonbuch“ bzw. „Das Örtliche“ ist die Laufzeit von kFlex an 
die Auflage des jeweiligen Kommunikationsverzeichnisses gekoppelt und endet danach 
automatisch. Der Auftragnehmer behält sich vor, den Brancheneintrag bereits vor 
Erscheinungstermin des jeweiligen Kommunikationsverzeichnisses veröffentlichen zu lassen. 
Gleiches gilt, wenn kFlex nicht als Produktpaket, sondern als Einzelprodukt auf einem Bestellschein 
on „Das Telefonbuch“ bzw. „Das Örtliche“ beauftragt wird. 
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5. Gewährleistung 
 

Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nachbesserung. Schlägt die Nachbesserung nach zwei 
Versuchen trotz schriftlich gesetzter angemessener Nachfrist endgültig fehl, hat der Auftraggeber 
wahlweise das Recht auf Minderung oder Rücktritt.  

 
6. Haftung 
 
6.1 Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts Anderes ergibt, 

haftet der Auftragnehmer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten 
nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.  

 
6.2 Auf Schadensersatz haftet der Auftragnehmer - gleich aus welchem Rechtsgrund - bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur  
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 
die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 

 
6.3 Die sich aus Ziffer 6.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der 

Auftragnehmer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Beschaffenheitsgarantie 
übernommen hat. Das gleiche gilt für Ansprüche des Auftraggebers nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

 
6.4 Ist ein Schaden sowohl auf ein Verschulden des Auftragnehmers als auch auf ein Verschulden des 

Auftraggebers zurückzuführen, muss sich der Auftraggeber sein Mitverschulden anrechnen lassen. 
Als ein überwiegendes Verschulden des Auftraggebers ist es insbesondere anzusehen, wenn dieser 
es unterlässt, den Auftragnehmer auf die Gefahr ungewöhnlich hoher Schäden hinzuweisen.  

 
7. Datenschutz 
 

Zur Bearbeitung des Auftrages ist es gemäß Artikel 6 Abs. 1b der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) erforderlich, die Daten des Auftraggebers unter Berücksichtigung der 
Datenschutzbestimmungen zu verarbeiten. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere 
auch zu Ihren Rechten, finden Sie unter www.krick.com/datenschutz. 
 

8. Rechtserhebliche Erklärungen; Anwendbares Recht; Gerichtsstand 
 
8.1 Rechtserhebliche Erklärungen, die nach Vertragsschluss vom Auftraggeber dem Auftragnehmer 

gegenüber abzugeben sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
8.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Würzburg, sofern der 

Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist. 

 


